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Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens „Ausbau ganztägiger Bildungs- und 
Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ (Ganztagsfinanzierungsgesetz – GaFG) 
 
Hier: Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zur Anhörung am 
15.06.2020 
 
 
Sehr geehrte Frau Zimmermann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Ganztagsfinanzierungsgesetz (GaFG), die wir 
gerne wahrnehmen. Wir unterstützen das Ziel des bedarfsgerechten Ausbaus der Ganztagsbetreuung 
für Grundschulkinder. Allerdings gehen wir davon aus, dass mit dem Ganztagsfinanzierungsgesetz 
nur ein sehr geringer Teil der tatsächlich entstehenden Kosten finanziert werden kann. Die vollständi-
gen Investitions- und Betriebskosten werden weder benannt noch gedeckt. Eine Finanzierungsver-
antwortung der Kommunen für das ambitionierte politische Ziel des Rechtsanspruchs auf eine ganz-
tägige Bildung und Betreuung für alle Grundschulkinder lehnen wir aber ebenso wie unrealistische 
Zeitpläne für das Vorhaben ab. Es ist nicht möglich, die notwendigen Bau- und Personalgewinnungs-
maßnahmen innerhalb von 5 Jahren umzusetzen, um bis zum Schuljahr 2025 den Rechtsanspruch re-
alisieren zu können. 
 

Zu kritisieren ist, dass im Vorgriff auf eine Entscheidung der Politik über eine inhaltliche und zeitliche 
Ausgestaltung des Ausbaus ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschul-
alter mit dem GaFG bereits Tatsachen über die finanzielle Beteiligung des Bundes geschaffen werden, 
die in dieser Höhe bei weitem nicht ausreichen wird, das Vorhaben umzusetzen. Aktuelle Berechnun-
gen des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) hinsichtlich der Investitions- und Betriebskosten für die Rea-
lisierung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler/-innen bis zum Jahr 2025 wer-
den völlig ignoriert. Die Städte, Landkreise und Gemeinden erwarten von Bund und Ländern zunächst 
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ein tragfähiges Finanzierungskonzept, welches insbesondere eine dauerhafte substanzielle Beteiligung 

des Bundes sowohl an den Investitionskosten wie auch an den laufenden Betriebskosten enthält. 

 
Anmerkungen im Einzelnen: 
 
Höhe des Sondervermögens 
 

Zu dem Gesetzentwurf ist grundsätzlich anzumerken, dass die vorgesehenen Mittel in Höhe von 2 
Mrd. EUR für die Jahre 2020 und 2021 bei weitem nicht ausreichen werden, um bundesweit die 
notwendigen Betreuungskapazitäten für die Umsetzung eines Rechtsanspruches auf Betreuung für 
Kinder im Grundschulalter aufzubauen. 
 

Die vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) im September 2019 in der Bund-Länder-AG vorgelegte Kos-
tenabschätzung wird seitens der kommunalen Spitzenverbände inhaltlich unterstützt. Der Bedarf an 

zusätzlichen Plätzen in Ganztagsschulen und Horten wird bei einem Gesamtbedarf auf 1,132 Millio-

nen geschätzt. Die Investitionskosten für den Ausbau der bevorstehenden Systeme werden insge-
samt auf 7,5 Milliarden Euro geschätzt. Ab dem Jahr 2025 werden die jährlichen Betriebskosten für 
diese zusätzlichen Plätze auf 4,45 Milliarden Euro geschätzt. Bis zum Jahr 2025 wachsen diese suk-
zessive mit dem Ausbau der Plätze auf. 

 
Mit Blick auf diese Kostenberechnung könnten mit den im GaFG vorgesehenen Bundesmitteln nur 

ein Bruchteil der Investitionskosten gedeckt werden, die bis zum Jahr 2025 erforderlich wären, um 
den Rechtsanspruch umzusetzen. Selbst im Szenario 2 der DJI-Berechnungen, in dem nur jene Be-

darfe zugrunde gelegt werden, die über einen zeitlichen Rahmen von 14.30 Uhr hinausgehen, be-
tragen allein die Investitionskosten ca. 5,3 Milliarden Euro und übersteigen die vorgesehenen Bun-
desmittel fast um das Dreifache. 

 

Wir möchten ergänzend darauf hinweisen, dass die Realisierung des Rechtsanspruchs auf Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder die Kommunen ohnehin vor enorme organisatorische und 
personelle Herausforderungen stellt. Selbst wenn die finanziellen Mittel bereitstünden, könnte ein 

Rechtsanspruch aufgrund des Fachkräftemangels bei Erziehern/Erzieherinnen und anderen päda-
gogischen Fachkräften bis zum Jahr 2025 nicht umgesetzt werden. Auch wird es in vielen Kommu-

nen schwer werden, die notwendigen Neu- oder Ausbauten, nicht zuletzt aufgrund fehlender Bau-
grundstücke und Ausbaumöglichkeiten bei den Schulen sowie der Auftragslage im Baugewerbe, 
umzusetzen. 

 
Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

 
Kritsch zu hinterfragen sind zudem die Angaben im GaFG zum Erfüllungssaufwand für die Verwal-
tung. Hier wird lediglich der Aufwand des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend für die Ausreichung der Mittel dargestellt. Dass auch bei den Ländern und letztlich den Kom-
munen als umsetzende Instanz entsprechender Aufwand für die Planung, Verwaltung und Abrech-
nung der Mittel entstehen wird, bleibt indes unberücksichtigt. Die Erfahrungen bei anderen Bundes-
programmen zeigen jedoch, dass gerade dieser Aufwand enorm ist. Auch wenn dessen konkrete 

Höhe von der Ausgestaltung des Verfahrens und damit von späteren Gesetzgebungsverfahren ab-
hängig ist, weisen wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf den erhöhten Erfüllungsaufwand in den 
Kommunen hin. 
 
Mittel- und langfristige Folgewirkungen 
 
Das Sondervermögen wird gemäß § 9 Satz 1 des Gesetzentwurfs spätestens mit Ablauf des Jahres 

2028 aufgelöst. Die Folgekosten für die mit Unterstützung des Sondervermögens aufgebauten 
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Betreuungsangebote müssen damit von Ländern und Kommunen allein getragen werden. Dabei 

sind vor allem die Kosten für das pädagogische Personal und weitere Betriebskosten zu berücksich-

tigen, die in den nächsten Jahren erheblich steigen dürften. Bereits jetzt führt die Konkurrenz um 
Fachkräfte für die Kindertagesbetreuung zu erheblichen Steigerungen der Personalkosten. Auch im 
Bereich der Sozialpädagogen und weiteren geeigneten Berufsbildern herrscht heute bereits ein er-
heblicher Fachkräftemangel. Qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote erfordern 
jedoch den Einsatz von Fachkräften. Die deutliche Ausweitung des Angebots der Kindertagesbe-

treuung auf die Altersgruppe von 0 bis 10,5 Jahren wird dies bundesweit erheblich verschärfen. 
Eine dauerhafte, substanzielle Beteiligung des Bundes sowohl an den Investitionskosten wie auch 
an den laufenden Betriebskosten über das Jahr 2021 hinaus ist für die Kommunen eine unverzicht-
bare Grundlage für das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene. 
 

Rechtsanspruch für Grundschulkinder im SGB VIII 
 

Die Kommunen erkennen die bildungs- und gesellschaftspolitische Notwendigkeit der Angebote 

ganztägiger Bildung, Erziehung und Betreuung von Grundschulkindern ausdrücklich an. Eine bun-
desgesetzliche Regelung zur Schaffung eines Rechtsanspruchs auf ganztägige Kindertagesbetreu-
ung für Grundschulkinder im SGB VIII wird aber weiterhin nicht zuletzt wegen der bestehenden un-
terschiedlichen Angebotsformen auf Länderebene und der Zuständigkeit der Länder für die schuli-

sche Bildung abgelehnt. Es sollten vielmehr landesspezifische Lösungen auf der Basis der beste-
henden Ganztagsmodelle für Grundschulkinder gefunden werden. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
 
 

  
Stefan Hahn Jörg Freese 

Beigeordneter Beigeordneter 
des Deutschen Städtetages des Deutschen Landkreistages 

  

 
Uwe Lübking 

Beigeordneter 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 

 


